
Rathaus / Marktgasse 16

4310 Rheinfelden

Tel.  061 835 52 55

Fax 061 835 52 56

 Beschreibung des Aufbruches

 Regionalpolizei unteres Fricktal

gemäss Anhang

Stadtbauamt Rheinfelden

Das Gesuch ist wenigstens 10 Arbeitstage vor Baubeginn dem Stadtbauamt, Sektion Tiefbau einzureichen.

m

m  Auffüllmaterial

 Bauende Baubeginn

 Bauherr

 Liegenschaft Nr.

 Belagsart

 Bauleitung

 Ort / Strasse

 Zweck

 Länge Fahrbahn

(im Doppel mit Situationsplan 1:200 / 1:500 / 1:1000 einzureichen)

 Belagsarbeiten

 Pflästerung

G E S U C H

BEWILLIGUNG

 Die Bewilligung zur Ausführung der umschriebenen Grabarbeiten wird unter folgenden Bedingungen und Auflagen erteilt:

Abwasser, Ortsantennenanlage, Wasser Stadtbauamt Rheinfelden Tel. 061 835 52 55

um Bewilligung für Belagsaufbruch und Grabarbeiten auf öffentlichem Strassengebiet

 1.

SN 640 538 ff. Sie gehen anderslautenden Bestimmungen des Werkvertrages vor.

Elektrizität AEW ENERGIE AG, Rheinfelden Tel. 061 836 35 11

 2. Die Absperrung und Signalisation ist zum Voraus mit der Regionalpolizei unteres Fricktal abzusprechen.

 Datum  Stempel / Unterschrift des Gesuchstellers

Tel. 061 275 51 11

 Unternehmer  Grabarbeiten

Tel. 061 836 96 80

Tel. 0800 800 800

(Tel. 061 833 33 10).

 Länge Trottoir

 3.

 Rheinfelden,

Gas

Telekommunikation

Industrielle Werke Basel

Swisscom AG, Basel

Kreisgeometer, Rheinfelden

 Verfügung

Für die Leitungen, etc. sind folgende Organe zuständig (SIA Norm 118, Art. 19):

Bei der Ausführung der Grabarbeiten und der Wiederherstellung der Strasse gelten die VSS-Normen 640 535 ff und

 Rheinfelden,

SIGNALISATION  (im Übrigen gelten die Norm VSS-SNV 640 893 ff)

 Verfügung

Vermarchung, Signale, etc.


